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Medienmitteilung der SAV vom 17. September 2003

Die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) hat kürzlich in Genf ihre Mitglieder-
Versammlung sowie Arbeitsgruppentagungen durchgeführt. Neben den wissen-

schaftlichen Arbeiten wurden aktuelle Fragen der sozialen Sicherheit und die Ent-

wicklung der Aufsichtsgesetzgebung behandelt.

Die berufliche Vorsorge ist Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen um die Rah-

menbedingungen. In den wichtigsten versicherungstechnischen Fragen der beruf-

liehen Vorsorge nimmt die Schweizerische Aktuarvereinigung nachfolgend Stel-

hing.

Umwandlungssatz

Seit der Einführung des BVG beträgt der Umwandlungssatz zur Berechnung der AI-

tersrenten 7,2% des Altersguthabens. Dieser Satz basiert auf einer technischen Ver-

zinsung (4%), die im heutigen Umfeld nicht erreicht werden kann, sowie auf einer

Sterblichkeit, die vor mehr als 25 Jahren beobachtet wurde. Im Rahmen der BVG-
Revision ist denn auch geplant, den Umwandlungssatz innerhalb von 10 Jahren auf

6,8% zu senken. Allerdings ist diese Senkung nicht ausreichend. Bei der Beurteilung
eines realistischen Rentenumwandlungssatzes muss die künftige Sterblichkeitsver-

besserung mit berücksichtigt werden.

Bei der Wahl des technischen Zinssatzes muss auf dessen langfristige Konstanz ge-
achtet werden, d.h., er muss über einen grossen Zeitraum mit absoluter Sicherheit er-

wirtschaftet werden können. Die für den Umwandlungssatz von 7,2% gewählten

Grundlagen EVK 1980 beruhen auf den statistischen Erfahrungswerten von 1973

bis 1978. Die seit diesem Beobachtungsraum zu verzeichnende Sterblichkeitsab-

nähme erfordert eine Senkung um 0,4 Prozentpunkte. Die Berücksichtigung der zu-

künftig zu erwartenden Sterblichkeitsabnahme führt zusätzlich zu einem rund 0,3

Prozentpunkte tieferen Umwandlungssatz.

Eine Senkung der technischen Verzinsung um 0,5% ergibt einen um etwa 0,35 Pro-

zentpunkte tieferen Umwandlungssatz. Wir erachten einen technischen Zins von

mehr als 3% als risikoreich.
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Mindestzinssatz

Beim Mindestzins handelt es sich um die minimale Verzinsung des Altersguthabens,
welcher zur Finanzierung der zukünftigen Altersleistungen dient. Für die Festset-

zung des Mindestzinssatzes ist folgendes Prinzip zu beachten:

Der Mindestzinssatz sollte ein marktkonformer, risikoarmer Zinssatz sein.

Um einen bestimmten Prozentsatz des letzten Lohnes vor der Pensionierung (Er-
satzquote) zu erreichen, sollte der Mindestzinssatz mindestens langfristig der Höhe
des Lohnwachstums entsprechen. Wenn keine Entwertung des Altersguthabens

erfolgen soll, wäre der Mindestzins langfristig auch dem Niveau der Inflation anzu-

passen.

Diese Vorgaben können allerdings nicht zwingend jedes einzelne Jahr eingehalten
werden. Es sind Ziele, welche über längere Zeit erfüllt sein sollten, jedoch nicht mit
absoluter Sicherheit vorgegeben werden können.

Der von der BVG-Kommission vorgeschlagene Mindestzinssatz basiert auf einer

Neuanlagcnrendite und entspricht somit einer Marktrendite. Diese Marktrendite
könnte zwar schon für die Altersgutschriften des Jahres verwendet werden, nicht
aber für das gesamte Altersguthaben. Das gesamte Altersguthaben kann höchstens

mit der Bestandesrendite durchschnittliche Rendite der Obligationen im Kapital-
anlagenbestand) verzinst werden. Liegt aber die Bestandesrendite über der Markt-
rendite, darf der Mindestzinssatz nicht die Marktrendite übersteigen, ansonsten kön-

nen Vorsorgeeinrichtungen ohne Kapitalanlagenbestand (z.B. Neugründungen) den

Mindestzinssatz nicht erreichen. Das Modell der BVG-Kommission ist aus diesem

Grunde nicht befriedigend und muss angepasst werden.

Transparenz

Im Rahmen der BVG-Revision hat der Gesetzgeber Bestimmungen zur Transparenz
in der beruflichen Vorsorge geplant. Es geht dabei darum, dass die Vorsorgeeinrieh-

hingen den Grundsatz der Transparenz bei den gewählten Grundlagen zu beachten
haben und über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die

Verwaltungskosten, die Reservenbildung usw. informieren müssen.
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Das Vertrauen der Versicherten in die berufliche Vorsorge und in deren Anbieter soll

durch eine erhöhte Transparenz auf allen Ebenen wieder hergestellt werden.

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Allerdings sind die Einzelheiten der Transpa-

renzbestimmungen sauber zu definieren. Hierfür müssen klare Verordnungsbestim-

mungen erlassen werden.

Die SAV 'ist bestrebt, bei der Erarbeitung versicherungstechnisch korrekter Unter-

lagen mitzuwirken. Sie stützt sich auf das Fachwissen und die Empfehlung zahl-
reicher Experten und Hochschulen.

Der Vorstand

Dr. Marc CVtMrt/'r/ Arrto/c/ Sc/metVer

Präsident der Schweizerischen Mitglied des Vorstandes

Aktuarvereinigung
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